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Bericht
über

die Verhandlungen
des

XV. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Sechszehnte Sitzung.

Oldenburg , den 28. Februar 186 7. Morgens 10 Uhr.

Tagesordnung : 1) Mündlicher Bericht des Petitionsausschnsses, betr. eine Petition der Lehrer des Kreises Cloppenburg,
um Gchaltsverbesscrnng.

2) Ausschußbericht, betr. Antrag des Abg. Octken  I . wegen Aenderung des Art. 34 Z. 1 der Wcgeordnung.
3) Ausschußbericht, betr. eine Petition einiger Veteranen um Erhöhung ihrer Pension.
4) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. eine Petition aus Dinklage wegen Errichtung eines

Postrelais daselbst.
5) Mündlicher Bericht des Verwaltungsausschüsses, betr. eine Petition aus Neuscharrel, betr. Modisication

der Wegeordnung.
6) Mündlicher Bericht des Verwaltungsausschnsses, betr. Petition ans Lop wegen Anlegung eines Canals

von der Hunte nach der Nordsee.
7) Ausschußbcricht, betr. die Jnfanteriekaserne.
8) Ausschuszbericht, betr. eine Petition aus Esenshamm, betr. Annahme preußischer Banknoten.
9) Ausschußbericht, betr. den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Fnrstenthums Birkcnfeld für

1867/69.

Vorsitzender : Präsident Lentz.

Am Ministertisch: Reg.-CommissairM utzenbeche  r, später
auch Meinardns und Ruhstrat.

Zunächst wird, nach Eröffnung der Sitzung durch den
Vorsitzenden, das Protokoll über die vorige Sitzung verlesen
und genehmigt.

Vorsitzender: Es sei Angegangen ein Schreiben der
Staatoregicrung, betr. Umtausch von Staatsgut und Krongut,
in Veranlassung der Anlegung einer Forst- und Obstbaumschule
bei Nenenbnrg. Es werde dies Schreiben an den Staatsguts-
ansschuß gehn. Wenn kein Widerspruch erfolge, so nehme er
an, daß der Landtag die Zuweisung genehmige.

Es erhebt sich kein Widerspruch.
Vorsitzender : Der Landtag gehe jetzt zur Tagesordnung

über; auf derselben stehe:
1) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses, betr. eine

Petition der Lehrer des Kreises Cloppenburg, betr. Gehaltsvcr-
besserung.

Berichterstatter Niebonr: Der wesentliche Inhalt der
Petition sei bereits in der Sitzung vom 16. d. M. erledigt,
bei Berathung einer ähnlichen Petition der evangelischen Lehrer
des Herzogthums und der katholischen Lehrer des Kreises Vechta.
Einen neuen Gedanken indes; enthalte die Cloppenburger Peti¬
tion, nämlich, die Bitte um Aenderung des Art. 39 des Schul¬
gesetzes. Nach Art. 39 solle bei Festsetzung des Diensteinkom¬
mens der Lehrer die Wohnung und der dazu gehörige Garten
nicht, wohl aber die übrigen Dienstländereicn eingerechnet wer¬
den. Petenten suchten nun darum nach, es möchten außer
Hans und Garten auch die sonstigen Dienstländereicn, mindestens
in einem Umfange von 14 Scheffelsaat, nicht mit bei der Dienst-
cinnahme in Anschlag kommen.

Der Ausschuß halte es ebenfalls nicht für gerechtfertigt,
bei Feststellung der Diensteinnahme die. Dienstländereien nach
ihrem Pachtwerthc abznschätzen, indem der Lehrer schwerlich
einen solchen Reinertrag werde erzielen können, und daher eine
Aenderung des Art. 39 in dieser Beziehung für wünschens-
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werth, obgleich er den von den Petenten angeführten Grund,
daß die Lehrer gleichsam eine Musterwirthschaft errichten moch¬
ten,nicht billigen könne, danach seiner Ansicht der Lehrer die Schule
und nicht die Landwirthschaft als Mittelpunkt seiner Wirksam¬
keit anzusehn habe.

Der Ausschuß beantrage hiernach:
der Landtag beschließe, die Petition der Großherzogli-
chen Staatsregierung zu etwaiger Berücksichtigung zu
übergebm.

Der Antrag wird vom Landtage angenommen.
Vorsitzender: Es stehe ferner zur Verhandlung:
2. Der Ausschußbericht zum Anträge des Abg. Oetkcn,

betr. Aenderung des Art. 34 Z. 1 der Wegeordnung.
Reg.-Commissair Mutzenbecher: Die vom Ausschüsse

gewünschte Abänderung der Wegcordnnng sei bereits früher
in Frage gekommen, diese Angelegenheit aber für nicht so be¬
deutend erachtet worden, um nicht bis dahin verschoben werden
zu können, daß weitre Acndernngcn der Wcgeordnung in Frage
ständen.

Abg. Strackerjan III.: Cr halte die Sache denn doch
für so dringlich und die durch die fragliche Aenderung verur¬
sachten Umstände nicht für so bedeutend, als daß man die ganze
Angelegenheit nicht rascher fördern solle. Der Ausschuß be¬
antrage nun, die Staatsrcgierung um eine Vorlage zu ersuchen.
Ehe diese an den Landtag gekommen und der Landtag sie ge¬
nehmigt habe, werde viel Zeit vergehn. Er meine, der vorlie¬
gende Fall sei gerade geeignet, daß der Landtag einmal von
dem ihm nach Art. 138 des Staatsgrundgesctzcs znstchenden
Recht, die Initiative in der Gesetzgebung zu ergreifen, Gebrauch
mache. Er stelle daher folgenden Antrag:

der Landtag genehmige folgenden Gesetzentwurf und
überreiche ihn der Großherzoglichen Staatsregierung mit
dem Ersuchen, um ihre Zustimmung:

„An die Stelle des Art. 34 ß. 1 Abs. 3 der Wege-
ordnnng für das Herzogthum Oldenburg vom 12.
Juli 1861 tritt folgende Bestimmung:

Auch die der Gemeindebesteuerung(Art. 127 der
Gemeinde-Ordnung) unterliegenden Baulichkeiten
können, soweit sie nach Art. 1 des Gesetzes vom
18. Mai 1855 über die Ermittlung des Steuer-
capitals der Grundstücke und Gebäude im Her¬
zogthum Oldenburg der Abschätzung unterworfen
sind, zu Leistungen und Diensten an den Wegen,
unter Berücksichtigung des bei dieser Abschätzung
ermittelten Miethwerths(Art. 3 des Gesetzes vom
18. Mai 1855), hcrangezogen werden.

Die Sache werde, falls sein Antrag die genügende Unter¬
stützung finde, an den Ausschuß zurückgehn, aber dennoch ra¬
scher Erledigung finden, als wenn die Staatsrcgierung erst
Vorlage mache. Der Landtag möge obigen Gesetzentwurf in
zwei Lesungen durchberathen; dann sei seinerseits Alles geschchn

Berichte. XV. Landtag.

und komme es nur noch auf die Zustimmung der Staatsregic-
rung an; er empfehle seinen Antrag zur Annahme.

Der Antrag ist hinreichend unterstützt.
Abg. Voll Schrettck: Cr glaube Namens des Ausschusses

sich mit dem Anträge des Abg. Strackerj an  III. einverstan¬
den erklären zu können.

Abg. Oetkenl.: Die hier fragliche Aenderung derWegc-
ordnung halte er ebenfalls für sehr dringlich und sei die Staats-
regicrung in andern Beziehungen nicht so zögernd mit Abände¬
rungen zu Werke gegangen; er erinnere nur an die wegeil.der
Seefelder Domainen vorgenommenen Aendcrungen der Bestim¬
mungen hinsichtlich des Schmutzwassers.

Reg.-Commissair Mutzenbecher: Die vom Vorredner
zuletzt erwähnte Abänderung sei nach den eingezognen Berichten
der Behörden allerdings so dringlich erschienen, daß die Staats¬
regierung geglaubt habe, keinen Anstand nehmen zu dürfen,
die gcbotne Aenderung der Wcgeordnung zu veranlassen.

Der Antrag des Abg. Strackerj an  III. wird sodann
angenommen und die Sache an den Ausschuß zurückverwiesen.

Vorsitzender: Der dritte Gegenstand der Tagesordnung
sei:

Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die Petition
einiger Veteraneil aus Jever, Middoge und Hohenkirchen um
Erhöhung ihrer Pension.

Berichterstatter Strackerjan II.: Der vierzehnte Landtag
habe aus desfällige Vorlage der Staatsregierung eine Summe
von 5304 Thlr. jährlich zu Pensionen für diejenigen Veteranen
bewilligt, welche die Freiheitskriege mitgemacht hätten und in
dürftigen Umständen lebten. Der Betrag der Pension sei zu
monatlich2 Thlr. festgesetzt worden. Die auf diese Weise be¬
dachten Veteranen seien Inhaber der Oldenbnrgischen Feldzugs¬
medaille gewesen. Später habe die Staatsregierung beantragt,
der Landtag möge sich damit einverstanden erklären, daß die
Pension von monatlich2 Thlr., soweit die bewilligten Büttel
reichten, allen Veteranen ertheilt werde, welche an den Feldzügen
gegen Frankreich von 1812 bis 1815 Theil genommen hätten,
jetzt Oldenburgttche Staatsangehörigeseien, in hülfsbedürstigen
Umständen lebten und eine Unterstützung von einem andern
Staate nicht bezögen. Auch hierzu habe der Landtag seine
Genehmigung ertheilt. Auf Antrag des Abg. Selkmann  II.
habe dann der Landtag noch beschlossen, daß die Pension unter
Umständen solle auf jährlich 36 Thlr. erhöht werden können.
Der Ausschuß sei nun darin mit der Staatsregierung einver¬
standen, daß eine Erhöhung der Pensionen über den Normal¬
betrag von 24 Thlr. erst dann eintreten könne, wenn die
Pensionen für die Nichtinhaber der Feldzngsmedaille bis auf
deil Betrag von 24 Thlr. gestiegen, was noch nicht der Fall
sei, und könne er daher nur den Antrag zur Annahme empfehlen:

der Landtag wolle über die Petition zur Tagesordnung
übergehn.

Abg. Russell: Er glaube, daß die vom Berichterstatter
vorgetragne Ansicht nicht die richtige sei. Er habe die frühem
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Landtagsvcrhandlungcn eingeiehn und darin nicht finden können,

daß die Veteranen , welche die Feldzugsmcdaille hätten , denjeni¬

gen ohne diese Medaille vorgezogen werden sollten . Ein der¬

artiger Vorzug werde auch unbillig sein , indem einzelne Landes-

theile erst nach Beendigung der Freiheitskriege in den Olden-

burgischen Staatsverband gekommen , und wesentlich mit ans

diesem Grunde die Staatsregierung späterhin beantragt habe,

die Pension allen Veteranen zu ertheilen , welche an den Feld¬

zügen von 1812 bis 1815Theil genommen hätten , jetzt Olden-

bnrgische Staatsangehörige seien , in hü lfsbedürftigen Umständen

lebten und eine Unterstützung von einem andern Staate nicht

bezögen . Diesem Anträge habe sich der Landtag angeschlossen

und noch weiter den Beschluß gefaßt , daß unter Umständen

die Pension aus jährlich 36 Thlr . erhöht werden könne . Er

meine hiernach nicht annehmen zu dürfen , daß ein Vorzug der

Veteranen mit der Medaille habe überall statuirt werden sollen.

Reg . - Commissair Meinardus : Der Landtag habe ur¬

sprünglich auf Vorschlag der Staatsregierung 5304 Thlr . zur

Ertheilung von Pensionen an Veteranen bewilligt , und diese

Summe sei berechnet auf eine Pension von 24 Thlr . für jeden

damals vorhandenen und als hülfsbedürftig anerkannten Inha¬

ber der Feldzugsmedaille . Der später von der Staatsrcgiernng

gestellte Antrag sei dahin gegangen , daß , wenn die Inhaber

der Medaille sich durch Tod verminderten , das dadurch dispo¬

nibel werdende Geld an solche Veteranen , welche zwar an den

Befreiungskriegen Theil genommen , aber die Oldenburgische

Medaille nicht haben , vertheilt werden solle . Wäre die Absicht

eine andre gewesen , so hätte der Landtag eine besondere Summe

für die Nichtinhaber der Medaille bewilligen müssen.

Abg . Russell : Wenn gesagt sei, daß durch Wegfall von

Inhabern der Feldzugsmedaillc Gelder disponibel würden , und

daß daraus den Nichtinhabcrn der Medaille die Pension be¬

willigt werde , so wolle er hiergegen bemerken , daß darnach die

Höhe der disponibeln Gelder naturgemäß mit der Zeit wachsen

müßte , daß aber im Jahre 1864 eine größre Dividende vcr-

theilt sei als im Jahre 1865.

Reg . - Commissair MemrirduS : Daß im Jahre 1865

ein nicht so großer Ueberschusz erzielt worden als im Jahre

1864 , liege in der Natur der Sache . Bei der ersten Pensions¬

verleihung sei lediglich nach den eingezognen Bedürftigkeits-

Zeugnissen der Aemtcr verfahren . Dagegen hätten aber viel

Reclamationen sich erhoben und die Aemter seien zu der Ueber-

zeugung gelangt , daß manche Veteranen anfänglich von ihnen

als hülfsbedürftig nicht bezeichnet worden , welche dies in der

That doch seien . Letztre hätten nun im Jahre 1865 ebenfalls

Pension bekommen und sei es daraus erklärlich , daß die Divi¬

dende im Jahre 1865 nicht so groß gewesen sei als im vor¬

hergehenden Jahre.

Er müsse daher dabei bleiben , daß Staatsregicrung sowohl

wie Landtag nicht beabsichtigt hätten , die Inhaber der Medaille

und die Nichtinhaber ganz gleich zu stellen . Wenn übrigens

der Abgeordnete Russell  in dieser Beziehung einen Antrag

stellen wolle , so habe die Staatsregierung nichts dabei zu er¬

innern . Bis dahin aber , daß eine derartige Modificirung der

geltenden Grundsätze und eine Mehrbewilligung von Geldmit¬

teln eingetreten sei , könne die Staatsregierung an die Nicht¬

inhaber der Medaille nur den von den bewilligten 5304 Thlr.

verbleibenden Ueberschusz vertheilen.

Bei der nunmehr erfolgten Abstimmung wird der Antrag

des Ausschusses vorn Landtage angenommen.

Vorsitzender : Der vierte Gegenstand der Tagesordnung
sei:

Mündlicher Bericht des Finanzausschusses zu der Petition

des Gemeinderaths in Dinklage , betr . Errichtung eines Post¬

relais in Dinklage.

Berichterstatter Bartel : Die Petenten bäten darum , der

Landtag möge dahin wirken , daß in Dinklage recht bald und

wo möglich ohne Verzug ein nicht länger zu entbehrendes

Postrelais hcrgerichtet werde . In der Petition werde angeführt,

daß nahe vor Hcrrichtnng der Vechta -Onakenbrücker Post eine

Deputation der Gemeindevertretung in Oldenburg um ein Post¬

relais erbeten , auch die besten Zusicherungen erhalten habe , die

aber bis jetzt nicht erfüllt seien . Petenten begründeten ihr

Gesuch bannt , daß es unpractisch sei , wenn in Dinklage kein

Relais eingerichtet worden , daß Leute aus Dinklage , die ver¬

reisen wollten , um sicher zu gehn , einen eignen Wagen bis zur

nächsten Station nehmen müßten , daß ihnen dadurch viele Kosten

verursacht würden , der Postkasse aber ein erheblicher Vortheil

verloren gehe.
Der Ausschuß sei nun der Ansicht , daß über die Petition

zur Tagesordnung übergegangen werden möge , einmal , weil

der Gemeinderath sich nicht vorher an die betr . Behörden ge¬

wandt habe , dann aber auch , weil nach von der Post -Direction

eingezognen Erkundigungen bei dem stattgefundenen Concurrenz-

ausschreiben es sich als das Vortheilhafteste herausgestellt habe,

wenn in Dinklage kein Relais sei, sondern die Beförderung der

Posten von Vechta bezw . Qnakenbrück aus wahrgenommen

werde . Weiter habe die Postdirection mitgetheilt , daß zu der

hier fraglichen Post im letzten Jahre nur zwei Mal ein Bei¬

wagen zu stellen gewesen und der Fall , daß in Dinklage Je¬

mand wegen Uebersülltheit der Post habe zurückgewiesen werden

müssen , noch nie vorgekommen sei.

Der Ausschuß beantrage daher:

über die Petition zur Tagesordnung überzugehn.

Abg . Schwegmann : Wenn Jemand aus Dinklage nach

Quakenbrück reisen wolle , so müsse er sich einen Postschein ans

Vechta kommen lassen ; wenn er nach Oldenburg wolle aber,

um sicher zu gehn , einen eignen Wagen nach Vechta nehmen.

So werde Jeder verfahren , der zu einer bestimmten Zeit in

Oldenburg oder Quakenbrück sein müsse . Wenn freilich der

Reisende Zeit habe und es ihm einerlei sei , ob er hente oder

morgen am Ziele anlange , so seien derartige Maßregeln nicht

erforderlich ; er könne dann warten , bis in Dinklage ein Platz

frei sei. So werde es sich auch erklären , daß eine Znrückwei-
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sung von Pafiagieren in Dinklage noch nicht stattgcfnnden
habe. Er kenne aber viele Fälle, wo Reisende zn den vorhin
gedachten Umständlichkeiten genöthigt gewesen seien. Daß die¬
selben mit verhältnißmäßig hohen Kosten verbunden, der Post¬
kasse dadurch mich ein nicht unerheblicher Gewinn entgehe, liege
auf der Hand. Dann aber erfordere es, abgesehn von jenem
Umstände, die Billigkeit, daß man dem Gesuch willfahre. Die
Dinklager Gemeinde habe nämlich zu den Kosten des Chausfee-
baus die enorme Summe von 10,000 Thlr. bcigesteuert. Ge¬
rechtsame erlange sie dadurch zwar nicht, es werde aber doch
billig sein, ihren gewiß gerechtfertigten Wünschen thunlichst
Rechnung zu tragen.

Er beantrage daher:
die Petition der Großherzoglichen Staatsrcgicrung zur
geeigneten Berücksichtigung zu übergeben.

Abg. Strackerjan II.: Er glaube nicht zn irren, daß
Jemand, der nach Vechta oder Qnakenbrück wolle, nur nach
Vechta zu schreiben brauche, nur sicher befördert zu werden,
auch nicht mehr als das gewöhnliche Postgeld zu zahlen habe,
wenn nicht etwa seinetwegen ein besonderer Beiwagen zu stel¬
len sei.

Abg. Schwegmann: Er zweifle nicht, daß ein Relais
in Dinklage werde hergerichtet werden können, ohne daß die
Postkasse mehr zahle, als bei der jetzt getroffenen Einrichtung.
Er wolle daher für den Fall der Ablehnung seines vorhin
gestellten Antrags bitten, denselben mit folgendem Zusatze an-
zunehmen:

„insoweit die Einrichtung eines Relais ohne Kostcn-
vcrmehruug geschehen könne.

Die Anträge des Abg. Schwegmann  sind genügend
unterstützt.

Berichterstatter Bartel: Er wolle nur bemerken, daß
die Uebelstände, welche der Abg. Schwegmann  hervorgcho-
ben habe, an vielen anderen Orten ebenso seien, wie in Din¬
klage. Auch habe die Poftdirection mitgetheilt, daß, wenn auf
jener Strecke ein neues Relais sollte errichtet werden müssen, dasselbe
jedenfalls in Lohne geschehen werde, da dieser Ort viel bedeu¬
tender als Dinklage und außerdem ein Knotenpunkt sei.

Bei der Abstimmung werden sodann die Anträge des
Abg. Schwegmann  abgelehnt, der Ausschußantrag dagegen
angenommen.

Borsitzender: Der fünfte Gegenstand der Tagesord¬
nung sei: Mündlicher Bericht des Verwaltungsausfchusses,
betr. eine Petition der Eingesessenen von Neuscharrel, betr.
eine Modification der Wegeordnung.

Berichterstatter SelkmaimI.: Neuscharrel habe sich vor
einiger Zeit als Ortsgemeinde constituirt, um die Verwaltung
einer ihm gehörenden Windmühle und Ziegelei zu erleichtern.
Die Bewohner hätten bei dieser Maßregel wahrscheinlich nicht
daran gedacht, daß sie sich dadurch in Bezug auf die Unter¬
haltung der Wege eine große Last aufbürdeten. Nach Art.
35 ß. 2 der Wegeordnung solle nämlich die Wegclast in den

engeren Bezirken der Stadtgemeindeu aus einer besondern Lasse
bestritten werden, zu welcher alle in dem Bezirke belegcnen,
nicht staatsgrundgesetzlich befreiten Gebäude und Grundstücke
nach ihrem Ansätze zur Grund- und Gcbäudcsteuer beizutra¬
gen hätten, und sei dieselbe Bestimmung un ß. 3 des Art. 35
der Wegeordnung für Ortsgcmcindcn und größere geschlossene
Orte getroffen. Somit habe auch Neuscharrel die Unterhal¬
tung der Wege für Geld beschaffen zu lassen, und seien alle
Natnralarbcitcn ausgeschlossen, während es für die Bewohner
des ganz ländlichen Orts zweckmäßiger erscheine, wenn sie an¬
statt der Geldabgabe die erforderlichen Arbeiten selbst beschaf¬
fen könnten. Die Petenten bäten nun nur eine Modification
der Wegeordnung in diesen: Sinne, und halte der Ausschuß
die Bitte für durchaus billig und gerechtfertigt. Der Aus¬
schuß beantrage daher:

der Landtag wolle die gedachte Petition der Staatsre-
gicrung zur geeigneten Berücksichtigung empfehlen.

Abg. von Schrenek: Der Berichterstatter habe das
Wesentlichste bereits mitgetheilt. Auch er halte die Bestim¬
mung des Art. 35 Z. 2 der Wegeordnung, wonach für Orts-
gcmeinden jegliche Naturalarbeit zur Unterhaltung der Wege
abgeschnitten fei, in Bezug auf rein ländliche Ortschaften drü¬
ckend und unzweckmäßig, während sie allerdings in Städten
practisch sein möge. Neuscharrel sei eine Colonie und ein durch¬
aus ländlicher Ort, weshalb die Bitte der Bewohner desselben
auf Acnderung der Wcgcordnung gewiß Berücksichtigung ver¬
diene. Cr empfehle den Ausschußantrag zur Annahme.

Derselbe wird vom Landtage angenommen.
Vorsitzender: Der sechste Gegenstand der Tagesord¬

nung fei: Mündlicher Bericht des Vcrwaüungsausschusses
über die Petition des Müllers Ruschmann  und Consortcn,
um Anlegung eines Canals von der Hunte nach der Nordsee.

Berichterstatter Ramien: Es werde in der Petition
hervorgchoben, daß durch die gewünschte Canalanlage die Marsch
und die Moorländereicn besser be- und entwässert würden, den:
Butjadingcrlande frisches Wasser zugeführt und dadurch die
große Zahl der dort vorkommcnden Erkrankungen erheblich ver¬
mindert werde. Es lasse sich nun nicht verkennen, daß in die¬
sen Ausführungen einiges Richtige liege und der Gedanke an
sich gut sei. Die Sache sei bereits in einen: früheren Land¬
tage zur Sprache gekommen und damals Geld bewilligt, um
zunächst die erforderlichen technischen Untersuchungen anzustel¬
len. Dieselben hätten aber kein günstiges Resultat ergeben.
Durch die vorgcnommenen Nivellements sei nämlich constatirt,
daß eine Zuwässerung nach.Butjadingen nicht stattfinden werde,
weil die vier Marschvogteien um 5—6 Fuß niedriger bele¬
gen seien. Die Entwässerung der niedrigen Moorländcreien
anlangend, so sei diese doch auch noch recht fraglich. Ueber-
haupt aber werde die ganze Anlage mit ganz erheblichen Ko¬
sten verbunden und daher der augenblickliche Zeitpunkt, wo man
noch nicht wisse, welche Opfer Oldenburg demnächst sonst zu
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bringen habe, zn derartigen Unternehmungen gewiß nicht geeig¬
net sein. Der Ausschuß beantrage daher:

der Landtag beschließe über die Petition zur Tages¬
ordnung überzugehen.

Der Antrag wird vom Landtage angenommen.
Vorsitzender: Der siebente Gegenstand der Tagesord¬

nung sei: Bericht des Finanzausschusseszu dem Schreiben
Großherzoglicher Staatsregierung vom 8. Febr. 1867, betr.
die städtische Jnsanterie-Casernc in Oldenburg.

Ans Vorlesung des Berichts wird verzichtet.
Abg. Brockhaus: Er habe sich im Ausschüsse Vorbehal¬

ten, einen besonder» Antrag zu stellen. Er sei nämlich der
Ansicht, daß es sich hier nicht um eine Sache des Großherzog¬
thums, sondern nur um eine Angelegenheit des Herzogtums
handle, daher die desfälligc Ausgabe auch nicht in den Voran¬
schlag für Ccntralausgaben gehöre. Vor Erlaß des Staats-
grundgesctzes habe zufolge Höchster Verfügung jeder Provinz
die Casernirung der Truppen, die sich dort befanden, für sich
allein abgelegen. Die Stadt Oldenburg habe zu dem Zweck
die Infanterie-Caserne zur Verfügung gestellt. Bei Regull-
rung der Grundsteuer habe die Staatsrcgiernng auch
anerkannt, daß die Casernirung der Truppen in Ol¬
denburg nur das Herzogthnm berühre, indem nämlich die
von der Stadt Oldenburg irr die Landeskasse des Herzogthums
Oldenburg bezahlten Servicekosteu mit der Grundsteuer umge¬
legt seien, auch habe das Herzogthum 1500 Thlr. als Ent¬
schädigung für das Anfhören der unentgeltlichen Benutzung der
Casernen sich ausbedungen, welcher Betrag auch mit der Grund¬
steuer umgelegt sei. Er beantrage daher: der Airtrag des
Ausschusses erhglte unterZ. 2 folgende Fassung:

der Landtag wolle zuin Ankauf des beweglichen In¬
ventars der städtischen Jnfanterie-Caserne 7641 Thlr.
23 gs. Gold bewilligen und sich damit einverstanden
erklären, daß dafür 8405 Thlr. 15 gs. in den Vor¬
anschlag der Staatsgutsgutscapitalien- Casse des Her¬
zogthums Oldenburg ausgenommen werden.

Abg. Bartel : Er könne die Auffassung des Abgeordne¬
ten Brockhaus  nicht theilen; es handle sich um Unterbrin¬
gung der Truppen und Airkauf von einem für dieselben noth-
wendigen Inventar; das sei nach Art. 195 Z. 4 eine Angele¬
genheit des ganzen Großherzogthums und habe daher auch dieses
und nicht das Herzogthum die Ausgabe zu bestreiten.

Reg.-Commissair Meirmrdus : Die Staatsregierung
sei ebenfalls der Ansicht, daß die hier fragliche Sache eine für
alle drei Thcile des Großherzogthums gemeinsame sei. Der
Vertrag irr Betreff der Caserne und des Inventars sei vor
Kurzem geschlossen. Wenn der Landtag ihn genehmige, so er¬
kenne er damit an, daß es sich um ein jetzt vorliegendes Be-
dürfniß handle, für das der Art. 195 des Staatsgrundgese¬
tzes zu Raume komme. Aber selbst wenn die Meinung des
Abg. Brockhaus  in sofern richtig wäre, daß hier eine Last
in Frage stände, die früher nur vom Herzogthum zu tragen
gewesen, so werde sic jetzt doch von der Centralkasse zu tragen

sein, weil eine Ausgleichung aller Militärausgaben der einzel¬
nen Provinzen vor 1848 versucht und nur aus dem Grunde
unterblieben sei, weil man die Ausgaben nicht habe ihrem
Zweck und ihrer näheren Qualität nach genau zu bestimmen ver¬
mocht. Der Ausschuß eines früheren Landtags, dem diese
Sache zur Begutachtung Vorgelegen, sei dabei zu dem Resul¬
tat gekommen, daß Birkenfeld noch Erhebliches heranszuzahlen
habe; der Landtag aber habe den desfälligen Ausschußantrag
abgelehnt wegen der in Betreff des Quantums der herauszukeh¬
renden Summe herrschenden Unklarheit. Festgcstellt sei damals,
daß das Herzogthum gegen die Fürstenthümer im Nachtheil
gestanden habe. Abgesehen aber hiervon komme heute nur ein
jetzt vorliegendes Bedürfnis; in Betracht und falle daher un¬
zweifelhaft die Ausgabe der Centralcasse zur Last.

Abg. SelkltMlM II. : Er sei auch gegen den Antrag
des Abg. Brockhaus.  Wenn Antragsteller hätte consequent
verfahren wollen, so habe er die Miethe ebenfalls dem Her¬
zogthum aufbürden, ja ebenso die Kosten des Baues der Ca-
vallerie-Casernen. s. w. allein dem Herzogthnm auferlcgcn
müssen, indem es sich da auch lediglich um Casernirung handle.
Uebrigens schließe er sich den Ausführungen des Reg. - Com-
misfairs an, und sei der Ansicht, daß man bei der Regulirung der
hier fraglichen Position eine Norm aus den Verhältnissen
früherer Zeit nicht hernehmen könne. Er dürfe diese Mei¬
nung um so ungescheuter vertreten, als er früher im Landtage
gegen  die von Birkenfeld verlangte Herauszahlung gestimmt
habe, obgleich damals das festgestanden habe, daß das Herzog¬
thum im Vergleich zu den Fürstenthümern zu schwer belastet
gewesen sei. Für um so ungerechtfertigter halte er es aber,
wenn jetzt das Fürstenthum prätendire, zn dieser Ausgabenpo¬
sition nicht mit herangezogen zu werden. Er bitte daher, den
Antrag des Abg. Brock Hans  abzulchnen.

Abg. Ttrackerjlttl II.: Er wolle auf die Sache selbst
nicht weiter eingehn, da er sonst nur wiederholen müsse, was
die beiden Vorredner hervorgehoben hätten. Er mache nur
darauf aufmerksam, daß der Antrag des Abg. Brockhaus
schon deshalb incorrcct sei, weil derselbe die Deckungsmittcl in
den Mitteln der Staätsgutscapitalien-Casfe suche, was er für unzu¬
lässig halte, da diese Casse nur zur Erwerbung von nutzbarem
Staatsgut verwendet werden dürfe.

Abg. Brockhaus: Er ziehe seinen Antrag zurück.
Vorsitzender: Der Antrag1 des Ausschusses sei:

1) der Landtag wolle dem von der Staatsregie¬
rung mit der Stadt Oldenburg hinsichtlich der
städtischen Jnfanterie-Caserne verabredeten, in
dem Schreiben vom8. d. M. unter 1 bis 4
niedergelegten Vertrage seine Zustimmung er-
theilen;

2) der Landtag wolle zum Ankauf des bewegli¬
chen Inventars der städtischen Infanterie-Ca- .
ferne zn Z. 24 des Centralvoranschlags 7641
Thlr. 23 grote Gold bewilligen und dafür in
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runder Summe 8405 Thlr. 15 gs. in den Vor¬
anschlag für 1867 aufnchmcn.

Diese Anträge werden vom Landtage angenommen.
Vorsitzender: Der achte Gegenstand der Tagesordnung

sei: Bericht des Finanzausschusses über die Petition des Ge¬
meinderaths zu Esenshamm, betr. die Annahme der preußischen
Banknoten nnd Kassenanweisungen bei den Amtsreceptnren.

Auf Verlesung des Berichts wird verzichtet.
Abg. Schulze: Er sei mit dem Anträge des Ausschus¬

ses einverstanden. Weiter möge er aber nicht gehn. Zwar
werde es recht bequem sein, wem: man mit preuß. Bankno¬
ten und Cassenanweisungcn bei den Staatscassen Zahlungen
leisten dürfe; allein das Bedenkliche sei andererseits, daß der
Staat in kriti'chcn Zeiten mit Papiergeld keine Schulden zah¬
len könne. Dann sei es leicht möglich, daß nach der Consti-
tuirung des norddeutschen Bundes Preußen vielleicht nach dem
Verhältniß der Kopfzahl der einzelnen Bundesländer für die¬
selben Papiergeld emittiren werde. Es werde Sache unserer
Vertreter im Parlament sein, für unser Land einen verhältniß-
mäszigen Ersatz zu verlangen; indeß sei noch nicht zu überse¬
hen, in welcher Weise dies näher werde geregelt werden, und
sei er daher schon deshalb der Ansicht, daß die hier durch die
Petition angeregte Sache nicht zu sehr übereilt werde.

Vorsitzender: Der Antrag des Ausschusses sei:
der Landtag beschließe, die Petition des Gemeinderaths
zu Esenshamm der Großherzoglichen Staatsregierung
zur etwaigen Berücksichtigung zu übergeben.

Der Antrag wird vom Landtage angenommen.
Vorsitzender: Der neunte Gegenstand der Tagesord¬

nung sei: Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag
der Einnahmen und Ausgaben des Fürstenthums Birkenfeld
für die Finanzperiode 1867/69.

Vorsitzender: Der Antrag1 des Ausschusses sei:
der Landtag wolle als Ertrag der Forsten für 1867/69
jährlich 43,000 Thlr. in Einnahme genehmigen,

der Antrag Nr. 2:
der Landtag wolle die Einnahme pro 1867/69 mit
400 Thlr. jährlich genehmigen,

der Antrag Nr. 3:
der Landtag wolle an Grundrenten aus Zeitpacht für
Grundstücke und Gebäude pro 1867/69 jährlich 227
Thlr. in Einnahine genehmigen,

der Antrag Nr. 4:
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß an Gebührnissen des Großherzoglichen Hauses von
dein Ertrage des Staatsguts für die Finanzperiode
1867/69 jährlich 12,962 Thlr. 19 gs. abgesetzt werden,

der Antrag Nr. 5:
der Landtag wolle an Sporteln der gerichtlichen und
Verwaltungsbehörden pro 1867/69 jährlich 20,000
Thlr. in Einnahme genehmigen,

der Antrag Nr. 6:
der Landtag wolle die Einnahme mit 200 Thlr. jähr¬
lich pro 1867/69 genehmigen,

der Antrag Nr. 7:
der Landtag wolle an Fortschreibungsgebühren jährlich
1300 Thlr: pro 1867/69 in Einnahme genehmigen,

der Antrag Nr. 8:
der Landtag wolle die Einnahme aus der Postverwal-
tung mit 1709 Thlr. pro 1867 und jährlich 1732
Thlr. pro 1868/69 genehmigen,

der Antrag Nr. 9:
der Landtag wolle die Einnahme mit jährlich 50 Thlr.
pro 1867/69 genehmigen,

der Antrag Nr. 10:
der Landtag wolle an Grundsteuer jährlich 30,000
Thlr. pro 1867/69 in Einnahme genehmigen,

der Antrag Nr. 11:
der Landtag wolle an Einkommensteuer jährlich einen
Jahresbetrag mit 21000 Thlr. pro 1867/69 in Ein¬
nahme genehmigen,

der Antrag Nr. 12:
der Landtag wolle die Einnahme mit 150 Thlr. jähr¬
lich pro 1867/69 genehmigen,

der Antrag Nr. 13:
der Landtag wolle an Zollgctällcn jährlich 19600 Thlr.
pro 1867/69 in Einnahme genehmigen,

der Antrag Nr. 14:
der Landtag wolle die Einnahme-Position mit jähr¬
lich 14,200 Thlr. pro 1867/69 genehmigen,

der Antrag Nr. 15:
der Landtag wolle an Rübenzuckersteuer jährlich 9000
Thlr. pro 1867/69 in Einnahme genehmigen,

der Antrag Nr. 16:
der Landtag wolle die Einnahme-Position mit jähr¬
lich 12600 Thlr. pro 1867/69 genehmigen,

der Antrag Nr. 17:
der Landtag wolle zu Z. 17 für die Jahre 1867/69
jährlich 3000 Thlr. in Einnahme genehmigen,

der Antrag ,Nr. 18;
der Landtag wolle an Besoldnngsbeiträgen jährlich
2850 Thlr. pro 1867/69 in Einnahme genehmigen,

der Antrag Nr. 19:
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß an Abgabe der Auctionsverwaltcrvon den He-
bnngsgebühren jährlich 4240 Thlr. pro 1867/69 in
den Voranschlag ausgenommen werden.

Es begehrt hierüber Niemand das Wort nnd bemerkt der
Vorsitzende, daß er über diese Anträge, sowie über alle, die
mit der Vorlage der Staatsregierung übereinstimmten, die Ab¬
stimmung bis zum Schluß anssetzen werde.

Vorsitzender: Der Antrag 20 des Ausschusses sei:
der Landtag wolle beschließen, Großherzogliche Staats-
regicrnng zu ersuchen, in Erwägung zu ziehen, ob
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nicht die im Herzogthum Oldenburg geltende Auctio-
nator-Ordnung mit etwa erforderlichen Modificationen
auch im Fürstenthum Birkenfcld einzuführen sei, und
darüber dem nächsten Landtag Vorlage zu machen.

Abg. Eissel: Cr hätte an Stelle des Antrags 20 lie¬
ber einen Aistrag gesehen, worin der Landtag die Staatsre¬
gierung nur ersucht hätte, in Erwägung zu ziehn, ob nicht
eine Revision der in Birkcnfeld geltenden Vergantungsordnung
vorzunehmen sei. Er gestehe zu, daß dieselbe manche Mängel
habe, so besonders die hohen Hebungsprocente und die nicht
hinlängliche Garantie. Allein trotzdem sei in Birkenfeld keine
Sehnsucht nach Einführung der Auctionatorordnung vorhan¬
den; er könne vielmehr constatiren, daß man dort lediglich eine
Revision der Vergantungsordnung in einigen Punkten wünsche.
Es sei die Bevölkerung gefragt, und es hätten alle Bürger¬
meister, Bürgermciftereiräthe, Amtsgerichte und das Obergericht
für Beibehaltung der Vergantungsordnung sich ausgesprochen. Dies
sei 1863 geschehn und seines Wissens die damals herrschende
Ansicht auch jetzt dieselbe geblieben.

Er beantrage daher:
hinter den Worten des Ausschußantrags„in Erwä¬
gung zu ziehen, ob nicht," einzuschalten: „eine Revi¬
sion der Vergantungsordnung vorznnehmen oder."

Abg. Schommm: Der Antrag des Abg. Eissel sei
an sich ungefährlich; er wolle nur eine Prüfung, ob das Be¬
stehende zu erhalten oder etwas Neues einzuführen sei. Allein
dadurch, daß derselbe als Zusatz zu dein Ausschuszantrage zu¬
gefügt werde, erhalte er ein besonderes Gewicht und drücke
gewisser Maßen aus, daß den Birkenseldern die Vergantungs¬
ordnung lieber sei als die Auctionatorordnung. Aus diesem
Grunde aber müsse er sich gegen den Antrag des Abg. Eissel
erklären. Richtig sei freilich, daß im Jahre 1863 dieBürger-
meistereiräthe auf Befragelt sich für die Beibehaltung der Ver-

.gantungsordnung und zwar einstimmig ausgesprochen hätten.
Aber auch nur darauf gestützt sei ein gleiches Gutachten von
den Amtsrichtern abgegeben, nicht etwa aus dem Grunde, weil
sie die Vergantnngsordnnng der Auctionatorordnung überhaupt
vorgezogen Hütten. Das durchgreifende Princip der letztem
sei, daß jeder Einzelne volle Freiheit habe, selbst zu verkaufen
oder durch einen Andern verkaufen zu lassen, wobei aber der
Staat den Auctionator gleichsam als Vertrauensperson bezeichne,
der allein die durch Bürgschaft und Visitation der Behörden
zu erzielende Sicherheit biete. Dies Princip hätten dicBürger-
meistereiräthe größten Theils nicht gekannt; sie hätten vielmehr
geglaubt, daß die Auctionatorordnung keinerlei Garantien biete,
und sich deshalb gegen ihre Einführung ausgesprochen. Die
Vergantnngsordnnng enthalte aber den oft sehr drückenden
Auctionatorzw ang. Gerade in Oberstein und Idar,wo von den Kauf¬
leuten in öffentlichen Verkäufen jährlich für 80,000 Thlr. allein
Achat versteigert, wo die Verkäufer die Vermögensoerhältnisse
genau kennten und also sehr wohl zur Ersparung der hohen
Procente in der Lage seien, die Verkäufe selbst abzuhalten,

werde die durch die Vergantnngsordnnng auferlegte Beschrän¬
kung sehr unangenehm empfunden. Wenn man in Betreff der
Auctionatorordnungim Herzogthum in einzelnen Punkten
schlechte Erfahrungen gemachthabe,so brauchemanja nur dieselbenfür
das Fürstenthum Birkenfeld einfach wegzulassen, bezw. bessre
Bestimmungen an deren Stelle zu setzen. Die Hauptsache sei
immer das Princip der durch die Auctionatorordnung gewähr¬
ten Freiheit und schon um deswillen halte er ihre Einführung
in Birkenfeld für einen großen Segen. Er bitte daher, den
Antrag des Abg. Eissel  abzulehnen, den Ausschußantrag da¬
gegen anzunehmcn.

Der Antrag des Abg. Eissel  findet nicht die genügende
Unterstützung.

Der Ausschußantrag 20 wird angenommen.
Vorsitzender : Der Ansschnßantrag 21 sei:

der Landtag wolle an Zinsüberschüssen des Staatsca-
pitalienfondS jährlich 490 Thlr. pro 1867/69 in Ein¬
nahme genehmigen,

der Antrag Nr. 22:
der Landtag wolle den Ertrag zu Z. 21 mit 46 Thlr.
19 gs. pro 1867 und jährlich 23 Thlr. 19 gs. pro
1868/69 unter Vorbehalt etwaiger Abänderungen behufs
der Abrundung genehmigen,

der Antrag Nr. 23:
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß pro 1867 ein Cassenübcrschuß ans 1866 von
40,000 Thlr., vorbehältlich etwa vorkommender Aende-
rungen, in Einnahme gestellt wird,

der Antrag Nr. 24:
der Landtag wolle an Wartegeldern, Pensionen und
Unterstützungen pro 1867 5760 Thlr. und pro 1868/69
jährlich 5980 Thlr. bewilligen,

der Antrag Nr. 25:
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären, daß
dem Straßenwürter Rawer zu  Nohfelden vom 1.
Januar 1867 an eine lebenslängliche Unterstützung von
120 Thlr. jährlich gewährt und zu diesem Zweck der
Z. 2 der Ausgaben auf 5880 Thlr. pro 1867 und
jährlich 6100 Thlr. pro 1868/69 erhöht werde.

Es begehrt hierüber Niemand das Wort und werden die
Anträge 22, 23, 24 und 25 angenommen.

Vorsitzender : Der Antrag 26 des Ausschusses sei:
der Landtag wolle an Gehalten bei der Regierung
jährlich 9020 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 27:
der Landtag, wolle die Ausgabeß. 4 mit 3000 Thlr.
jährlich pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 28:
der Landtag wolle an Gehalten bei den Bürgermeistereien
jährlich 6685 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 29:
der Landtag wolle die AusgabeZ. 6 mit 1958 Thlr.
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pro 1867 und je 1880 Thlr. pro 1868 und 1869
bewilligen,

der Antrag Nr. 30:
der Landtag wolle an Gehalten und Vergütungen beim
Bauamt 3132 Thlr. pro 1867 uud 3232 Thlr. jähr¬
lich pro 1868 und 1869 bewilligen.

Der Antrag 30 wird angenommen.
Vorsitzender: Der Antrag 31 des Ausjchujjes iei:

der Landtag wolle die AusgabeZ. 8 mit jährlich 800
Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 32:
der Landtag wolle an Gehalten bei der Gensd'armerie
jährlich 2075 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 33:
der Landtag wolle die AusgabeZ. 10 mit jährlich
1180 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 34:
der Landtag wolle an Gehalten beim Medicinal- und
Veterinairwescn jährlich 1121 Thlr. 15 Sgr.pro 1867/69
bewilligen,

der Antrag ' Nr. 35:
der Landtag wolle die AusgabeZ. 12 mit jährlich 150
Thlr. pro 1867,69 bewilligen,

der Antrag Nr. 36:
der Landtag wolle an Zuschuß zum Geueralfonds jähr¬
lich 700 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 37:
der Landtag wolle die Ausgabeß. 14 mit jährlich 100
Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 38:
der Landtag wolle die AusgabeZ. 15 mit jährlich 800
Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 39:
der Landtag wolle zur Beförderung der Landwirthschaft
jährlich 500 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 40:
der Landtag wolle zur Unterhaltung der Staatsstraßen
jährlich 9000 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 41:
der Landtag wolle zur Vollendung des Zufuhrweges
von Birkenfeld nach, dem Birkenselder Bahnhofe pro
1867 4000 Thlr. bewilligen,

der Antrag Nr. 42:
der Landtag wolle zur Vollendung der Straße von
Türkismühle nach Sötern pro 1867 3000 Thlr. be¬
willigen,

der Antrag Nr. 43:
der Landtag wolle zum Ausbau der Straße von Sötern
bis zur Trierer Straße 5075 Thlr. pro 1868 be¬
willigen,

der Antrag Nr. 44:
der Landtag beschließe, Großherzogliche Staatsregierung

zu ersuchen, in Erwägung zu ziehen, ob nicht der Aus¬
bau der Straße von Sötern bis zur Trierer Straße
schon in 1867 geschehen könne.

Zu den Anträgen 43 und 44 bittet um das Wort:
Reg.-Commissair Mutzenbecher: Nach dem Antrag 44

wünsche der Ausschuß, die Staatsregierung möge in Erwägung
ziehn, ob nicht der fragliche Straßenbau schon 1867 gcschehn
könne. Die Staatsregierung sei damit vollständig einverstanden,
der Landtag müsse nur dann das Geld auch schon für 1867
bewilligen. Er beantrage daher:

der Landtag wolle zun: Ausbau der Straße von Sötern
bis zur Trierer Straße 5075 Thlr. pro 1867 bewilligen.

Dieser Antrag wird vom Landtage angenommen und sind
damit die Ausschufzauträge 43 und 44 erledigt.

Vorsitzender: Der Antrag 45 des Ausschusses sei:
der Landtag wolle zum Ausbau der Straße von Sel¬
bach nach Mettnich 7400 Thlr. pro 1867 bewilligen,

der Antrag Nr. 46:
der Landtag wolle an Zuschüssen zu Gemeinde-Weg¬
bauten jährlich 500 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 47:
der Landtag wolle die AusgabeZ. 23 mit 3550 Thlr.
pro 1867 und je 3650 Thlr. pro 1868/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 48:
der Landtag wolle an Geschäftskosten der Amtseinneh¬
mer jährlich 130 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 49:
der Landtag wolle zur Verzinsung der Schulden 1144
Thlr. 1 Sgr. pro 1867 und jährlich 994 Thlr. 1Sgr
pro 1868/69 bewilligen.

Zu Antrag 49 bittet um' das Wort:
Berichterstatter Brockhans: Im Antrag 49 müsse die

Vorlage der Staatsregierung wieder hcrgestellt werden. Der
Ausschuß habe geglaubt, die Zinsen für die 3000 Thlr. seien
nur für 1 Jahr zu zahlen, letztres sei aber unrichtig, es müsse
daher im Ausschußantrage statt„994 Thlr. 1 gs." heißen„1169
Thlr. 1 gs."

Der Antrag 49 wird in dieser berichtigten Fassung an¬
genommen.

Vorsitzender: Der Antrag 50 des Ausschusses sei:
der Landtag wolle zum Abtrag von Schulden 3000
Thlr. pro 1867 bewilligen;

der Antrag Nr. 51:
der Landtag beschließe, Großherzogliche Staatsregierung
zu ermächtigen, im Laufe der Finanzperiode zu weiterem
Schuldenabtrag zu schreiten, sofern die Verhältnisse es
gestatten.

Die beiden Anträge werden angenommen.
Vorsitzender: Der Ausschußantrag 52 sei:

der Landtag wolle au Gehalten der Forstbeamten jähr¬
lich 9117 Thlr. 10 Sgr. pro 1867/69-bewilligen,
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der Antrag Nr. 53:
der Landtag wolle an Geschäftskosten der Forstbeamten
jährlich 1070 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 54:
der Landtag wolle die AnsgabeA. 29 mit jährlich
14,000 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 55:
der Landtag wolle zur Verwaltung der Staatsjagden
jährlich 160 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 56:
der Landtag wolle zur Unterhaltung der Staatsgebäude
1650 Thlr. pro 1867 und jährlich 1200 Thlr. pro
1868 und 1869 bewilligen,

der Antrag Nr. 57:
der Landtag wolle an Gemeinde-Abgaben jährlich 20
Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 58:
der Landtag wolle an Gehalten der Katasterbeamten
jährlich 2,900 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 59:
der Landtag wolle an Geschäftskosten beim Kataster
jährlich 1000 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 60:
der Landtag wolle die AusgabeZ. 35 mit jährlich
1300 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 61:
der Landtag wolle die AusgabeZ. 36 mit jährlich
1114 Thlr. 10 Sgr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 62:
der Landtag wolle an Kosten der Veranlagung der
Einkommensteuer jährlich 350 Thlr. pro 1867/69 be¬
willigen,

der Antrag Nr. 63:
der Landtag wolle an Gehalten beim Obergericht 6310
Thlr. pro 1867, 6560 Thlr. pro 1868 und 6760
Thlr. pro 1869 bewilligen,

der Antrag Nr. 64:
der Landtag wolle an Geschäftskosten beim Obergericht
jährlich 1255 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 65:
der Landtag wolle die AusgabeZ. 40 mit jährlich
900 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 66:
der Landtag wolle an Gehalten bei den Amtsgerichten
7748 Thlr. pro 1867, 7798 Thlr. pro 1868 und
7823 Thlr. pro 1869 bewilligen.

Zn Antrag 66 bittet um das Wort:
Abg. Huber: Bekanntlich seien die Subälternbeamten in

Birkcnseld in ihrem Gehalt schlechter gestellt als im Herzogthum
und im Fürstenthum Lübeck. Ein Grund hiervon sei nicht
ersichtlich, auch weder in dem Umfange der Geschäfte noch in
den Lebensverhältnissen zu finden. Der Prooinzialrath habe

früher die Gleichstellung der birkenfelder Subalternbeamten mit
den übrigen beantragt, bis jetzt aber ohne Erfolg. Er wolle
in dieser Beziehung einen förmlichen Antrag nicht stellen, die
Sache vielmehr nur bei der Staatsregierung wieder in Erinne¬
rung bringen.

Vorsitzender : Der Antrag 67 des Ausschusses sei:
der Landtag wolle an Geschäftskosten bei den Amts¬
gerichten jährlich 4644 Thlr. pro 1867/69 bewilligen.

Abg. Köhler: Er könne es nicht unterlassen darauf hin¬
zuweisen, daß bei dieser Position bedeutendere Ersparnisse, als
solche sich aus den Anträgen des Provinzialraths und den Vor¬
schlägen des Finanzausschusses ergeben, dadurch zu erzielen seien,
daß die Abtheilnng des Amtsgerichts Oberstem nach Herrstein
verlegt werde. Es würden dann nicht nur die 400 Thlr.,
welche die Abhaltung der Amtstage daselbst jetzt jährlich kosteten,
sondern außerdem auch an Diäten und Transportkosten alljähr¬
lich noch 300 Thlr. erspart werden, da Herrstein in der Mitte
jenes Gerichtsbezirkes liege und gerade die volksreichsten Ort¬
schaften, welche die meisten Prozesse führten und mit denen das
Gericht am meisten in Berührung komme, in unmittelbarer
Nähe Herrsteins liege, während Oberstem selbst ganz außerhalb
des Gerichtsbezirkes liege. Er wolle in dieser Beziehung keinen
besonderen Antrag stellen, da er glaube annchmcn zu dürfen,
daß diese für jene Gegend so wichtige Angelegenheit noch vor
dem Schlüsse dieser Finanzperiode von der Großhcrzoglichen
Staatsregierung wieder in nähere Erwägung gezogen werden
würde.

Reg.-Commissair Mutzenbecher: Die Staatsrcgierung
habe erst kürzlich die vom Abg. Kühler  angeregte Sache ge¬
prüft und überwiegende Gründe dafür gesunden, daß es am
zweckmäßigsten sei, beide Abtheilungen des Amtsgerichts in Ober¬
stem zu lassen; eine Aenderung darin werde also wohl vorläufig
schwerlich eintreten.

Antrag 67 des Ausschusses wird angenommen.
Vorsitzender : Der Antrag 67 n. des Ausschusses sei:

der Landtag beschließe, Großherzogliche Staatsregierung
zu ersuchen, in Erwägung zu ziehen, ob nicht durch
Bestellung von Hülfsprotocollisten in den Bürgermei¬
stereien zum Zweck der Wahrnehmung der vorkommen¬
den Versteigerungen eine Ersparniß an Diäten und
Transportkosten zu erzielen sei.

Dieser Antrag wird angenommen.
Vorsitzender : Der Antrag 68 des Ausschusses sei:

der Landtag wolle an Gehalt beim Hppothckenamte jähr¬
lich 650 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 69:
der Landtag wolle an Gehalten beim Gesängnißwescn
jährlich 28 Thlr. 20 Sgr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 70:
der Landtag wolle an Geschäftskosten bei den Gefäng-
niß- und Strafanstalten jährlich 2000 Thlr. pro 1867/69
bewilligen,
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der Antrag Nr. 71:
der Landtag wolle an Gehalten bei den oberen Kirchen-
nnv Schulbehörden jährlich 483 Thlr. 10 Sgr. pro
1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 72:
der Landtag wolle an Gehalten und Gehaltszuschüssen
der evangelischen Kirchendiener jährlich 2533 Thlr. 20
Sgr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 73:
der Landtag wolle an Gehalten und Gehaltsznschüssen
der evangelischen Kirchendiener jährlich 2783 Thlr. 20
Sgr. pro 1867/69 bewilligen.

Zu den Anträgen 72 und 73 bittet um das Wort:
Reg.-Commissair Mntzenbecher: Er empfehle den An-

trag der Minderheit. Der Prooinzialrath habe sich zwar mit
8 gegen7 Stimmen gegen die Vorlage ausgesprochen, aber
ohne Gründe dafür anzngeben. Die Staatsregierung sei daher
auch zu einer Widerlegung nicht im Stande gewesen. Das
Bedürfniß einer Hülfe für die beiden Geistlichen in Birkenfeld
werde nicht zu bezweifeln sein. Der eine sei 70, der andere
über 60 Jahre alt. Beide seien nicht mehr recht rüstig. Dazu
komme, daß die Geistlichen der Stadt Birlenfeld alle 14 Tage
in dem ziemlich entfernten Ort Norm einen Gottesdienst abzu-
halten hätten. Uebrigens sei cs im Herzogthum ebenso, daß
den Geistlichen, welche ihrem Dienste in seinem ganzen Umfange
nicht mehr vorzustehen vermöchten, Hülfsprediger gegeben wür-
den, und habe der Landtag bereits öfter eine Beihülfe zu deren
Besoldung aus Staatsmitteln genehmigt. Die Geistlichen der
Stadt Birkenfeld seien überdies verhältnißmäßig gering dotirt.
Der ältere habe eine Einnahme von 11—1200 Thlr., der jün-
gere eine von 7—800 Thlr. Wenn der Landtag die beantragte
Position aber ablehne, so bringe er die Staatsregierung in eine
unangenehme Lage. Dieselbe müsse anerkennen, daß die Ge¬
schäfte den beiden Geistlichen zu viel geworden, daß es ferner
nicht angemessen erscheine, denselben die Besoldung eines Hülfs-
predigers anfzubürden, andrerseits aber jeden Zuschuß verwei¬
gern.

Abg. Eissel: Er sei für den Antrag der Staatsregierung;
die Sachlage fei so, wie sie vom Reg.-Commist'air vorgetragcn.
Auf den Beschluß des Provinzialraths, der nur mit 1Stimme
Majorität gefaßt, lege er kein erhebliches Gewicht, weil keine
Motive dafür angegeben seien. Ein früherer Landtag habe
einem birkenfelder Geistlichen für seinen Hülfsprediger eine Bei¬
hülfe gewährt, obgleich jener Geistliche die beste Stelle imFür-
stenthum gehabt habe; darum bitte er den Landtag, auch in
diesem so dringend nothwendigen Falle den Zuschuß zu bewil¬
ligen, um so mehr, da auch im Herzogthum ähnliche Bewilli¬
gungen stattfinden.

Abg. Brockhans: Er fei ebenfalls für die Vorlage der
Staatsregierung. Die beiden Geistlichen bedürften eines Hülss¬
predigers, seien aber nicht in der Lage, ihn bezahlen zu können.

Berichte. XV. Landtag.

Er wisse wirklich nicht, was daraus werden solle, wenn der
Antrag der Mehrheit angenommen werde.

Abg. Ahlhorn: Die Stadt Birkenfeld müsse etwas für
die Geistlichen thuu, wenn dies erforderlich sein sollte.

Reg.-Commissair Mntzenbecher: Der Landtag habe öfter
Zuschüsse denGeistlichen bewilligt,so auch noch vor einigen Jahren
dem Geistlichen zuWolfersweiler,den der Abg.Eissel gemeint habe,
und der die höchste Einnahme eines Geistlichen in Birkenfeld beziehe.

Abg. Köhler: Er empfehle die Annahme des Minoritäts¬
antrags. Gehe derselbe nicht durch, so stehe zu befürchten, daß
sich die beiden Geistlichen in Birlenfeld pensioniren lassen wür¬
den und werde die Last alsdann viel größer, als wenn jetzt ein
Zuschuß gegeben werde, rüdem die Pension etwa 700 Thlr.,
der jetzige Zuschuß nur 250 Thlr. betrage.

Abg. Brüder : Er lege im Allgemeinen auf das Gut¬
achten des Provinzialraths viel Gewicht, allein wenn fünfbir-
kenfeldcr Abgeordnete andere Ansichten aufstellten als der Pro¬
vinzialrath, so glaube er sich den Abgeordneten anschließen zu
müssen.

Abg. StrllckerjlM II.: Er mache darauf aufmerksam,
daß die Verhältnisse der Kirche in Birlenfeld anders seien als
hier im Herzogthnm. Hier sei die Kirche mit ihrem Vermögen
selbstständig; in Birkenfeld bekämen die Pfarrer ihre Besoldung
aus Staatsgeldern.

Die Anträge 72 und 73 werden angenommen.
Vorsitzender: Der Antrag 74 des Ausschusses sei:

der Landtag wolle an Gehalten und Gehaltsznschüssen
der katholischen Kirchendiener jährlich 1168 Thlr. 20
Sgr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 75:
der Landtag wolle zu dem Gehalt des Landrabbiners
jährlich 133 Thlr. 10 Sgr. pro 1867/69 bewilligen.

Beide Anträge werden angenommen.
Vorsitzender: Der Antrag der Minderheit Nr. 76 sei:

der Landtag wolle zur Gewährnüg persönlicher Zulagen
1) an den zweiten evangelischen Geistlichen in Bir-

kenseld und denjenigen in Niederwörresbach von je
100 Thlr., an den ersten evangelischen Geistlichen
in Birkenfeld und an die Geistlichen in Hcrrstein,
Bergen, Wickenrodt und Achtelsbach von je 50 Thlr.,

nach Abzug der aus dem geistlichen Vcrwaltungs-
fonds zu deckenden 100 Thlr., jährlich 350 Thlr.
pro 1867/69 zu Z. 47 des Voranschlags der Aus¬
gaben bewilligen,

der Antrag Nr. 77:
der Landtag wolle zu persönlichen Zulagen der katho¬
lischen Geistlichen in Oberstein und Bundenbach je 100
Thlr. und desjenigen zu Birkenfeld 50 Thlr., zusammen
demnach 250 Thlr., jährlich pro 1867/69 zu Z. 48
des Voranschlags der Ausgaben bewilligen,

der Antrag Nr. 78:
der Landtag wolle zu einer persönlichen Zulage des
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Landrabbiners in Birkenfeld jährlich 100 Thlr. pro
1867/69 zu Z. 49 des Voranschlags derAusgabcn be¬
willigen,

der Antrag der Mehrheit Nr. 79 sei:
der Landtag wolle zur Verbesserung des Diensteinkom-
rncns der evangelischen und katholischen Geistlichen und
des Landrabbiners an persönlichen Zulagen der betref¬
fenden Geistlichen jährlich 800 Thlr. pro 1867/69
zu denW. 47, 48 und 49 des Voranschlags der Aus¬
gaben bewilligen,

der Antrag Nr. 80:
der Landtag beschließe, die Vorschläge des Provinzial¬
raths in Beziehung auf die Vertheilung der zur Ver¬

besserung des Diensteinkommens der Geistlichen bewil¬
ligten Summe der Großhcrzoglichen Staatsregierung
zur thunlichsten Berücksichtigung zu empfehlen.

Abg. Mffelt Der Provinzialrath habe die Unzulänglich¬
keit des Diensteinkommens mancher Pfarrstellen und das Be¬
dürfnis; einer Aufbesserung derselben anerkannt, indeß eine Ver¬
pflichtung des Staats, zu diesem Zwecke Mittel zu gewähren,
bestritten. Nur aus Billigkeitsgründen habe der Ausschuß des
Provinzialraths es für gerechtfertigt gehalten, daß dem Bedürf¬
nis;, soweit nöthig, aus Staatsmitteln abgeholfen werde. Anlan¬
gend das Bcdürfniß in jedem concreten Falle sei der Ausschuß
des Provinzialraths zu ganz andern Resultaten gekommen, als
die Regierung. Derselbe habe geglaubt, daß ein junger Geist¬
licher mit 500 Thlr. ein genügendes Gehalt habe und daß vor¬
zugsweise die Geistlichen Mittlern Alters eine Zulage beanspru¬
chen könnten. Der Provinzialrath habe auch nur 700 Thlr.
und nicht 800 Thlr. bewilligt. Er, Redner, empfehle die An¬
nahme der Anträge der Minderheit.

Reg.-Commissair Mutzenbecher: Die Staatsregiernng
habe gegen den Antrag 80 Nichts zu erinnern, halte es aber
für ganz unzweckmäßig, wenn sic bei Ermittlung derjenigen
Geistlichen, welche der Zulage bedürften, an die Anträge des
Provinzialraths gebunden sein solle. Bei jedem Dienstwcchsel
würden dann immer neue Verhandlungen erforderlich sein.

Abg. Eissel: Dies sei ganz ungefährlich, da alle persön¬
lichen Zulagen sowohl bei Geistlichen als bei Civilstaatsdienern
stets bewilligt würden und hierbei der Provinzialrath auch ge¬
fragt werde.

Abg. Köhler: Die Minderheitsanträge seien um des¬
willen vorzuziehen, weil dann die betr. Geistlichen schon dieses
Jahr die Allagen bekämen.

Abg. Bartel : Er halte dafür, das; man die Vertheilung
der Zulagen der Regierung überlassen müsse; ein anderes Ver¬
fahren sei bedenklich.

Reg.-Commissair Mutzenbecher: Die persönlichen Zu¬
lagen seien mit andern nicht zu vergleichen. Die Regierung
halte einzelne Gehalte für zu niedrig. Damit sei aber nicht
gesagt, daß es zweckmäßig sei, immer gerade den Inhabern derar¬
tiger Stellen, die in der Vorlage der Staatsregiernng bezeichnet
seien, eine Zulage zuzuwenden.

Bei der Abstimmung werden die Anträge 76, 77 und 78
abgelehnt, die Anträge 79 und 80 angenommen.

Borsitzender: Der Antrag 81 des Ausschusses fei:
der Landtag wolle an Geschäftskosten beim Kirchenwe¬
sen jährlich 280 Thlr. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 82:
der Landtag wolle die AusgabeZ. 51 mit jährlich 229
Thlr. 10 gs. pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr. 83:
der Landtag wolle zur Unterstützung von Kirchen- und
Pfarrhausbanten jährlich 500 Thlr. pro 1867/69 be¬
willigen,

der Antrag Nr. 84:
der Landtag wolle an Kosten der evangelischen Synode
440 Thlr. pro 1867 bewilligen,

der Antrag Nr. 85:
der Landtag wolle an Zuschuß zu den Kosten der höhern
Lehranstalt in Birkenfeld jährlich 2600Thlr. pro 1867/69
bewilligen.

der Antrag Nr. 86:
der Landtag wolle an Zuschuß zur Erweiterung der
Volksschule zu Herrstein jährlich 300 Thlr.pro1868/69
bewilligen.

der Antrag Nr. 87:
der Landtag wolle an Zuschuß für die höhere Lehran¬
stalt zu Idar jährlich 1200 Thlr. pro 1867 und 1868
und an Zuschuß für die höhere Privatlchranstalt zu
Oberstein jährlich 700 Thlr. ebenfalls pro 1867 und
1868 bewilligen, und sich damit einverstanden erklären,
daß erstere Bewilligung als Z. 55 u. und letztere Be¬
willigung als Z. 55 b. im Voranschläge der Ausga¬
ben des Fürstenthums Birkenfelv nachgetragen werden.

Zu Antrag 87 bittet um das Wort:
Abg. Schonmml: Es handle sich hier um eine Posi¬

tion, welche die Schulangelegenheiten der beiden Städte Idar
und Oberstem auf das Tiefste berühre. Bei der großen Be¬
deutung, welche der Landtag stets den Schulfragen beigelegt
habe, dürfe er erwarten, das; derselbe dann den Ausschußantrag
ablehne, wenn es ihm gelingen sollte, darznthun, oaß der Aus-
schnßautrag gegen die Interessen der beiden Städte verstoße.
Beide seien Sitze einer nicht unbedeutenden Industrie und es
deshalb eine Nothwendigkeit, die Träger der Industrie mit einer
über das Gewöhnliche hinausgehenden Bildung anszustatten.
Dazu habe sich bis jetzt an beiden Orten Gelegenheit gefunden,
in Oberstem durch die Lehranstalt des Pfarrers Schmidt, der
nun aber zu einer andern dienstlichen Stellung berufen sei. In
Idar habe sich bereits vor 15 Jahren das Streben gezeigt,
das dort vorhandene Bildungsbedürfnis; in: Ort selbst zu be¬
friedigen. Vor zehn Jahren sei eine Bürgerschule gegründet,
die denn auch Zuschuß aus Staatsmitteln erhalten habe. Durch
den Weggang des Pfarrers Schmidt sei Oberstein genöthigt
gewesen, auf eine andere Anstalt Bedacht zu nehmen. Die
Eltern seien zu dem Behuf zusammengetreten und hätten eben-
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falls eine Bürgerschule ins Leben gerufen, freilich auch nicht
ohne jährlichen Zuschuß des Staats zu den Unterhaltungskosten.Hier¬
durch fei aber nur ein dürftiger Ersatz für das Schmidt'sche
Institut geschaffen. Die drei jetzt an der Bürgerschule in Ober¬
stein thätigen Lehrer wirkten rächt das, was von einer Bürger¬
schule müsse erwartet werden, obwohl die Stadt nicht unerheb¬
liches zu den Schullasten beitrage, indem sich das Schulgeld auf
jährlich 25 bis 30 Thlr. belaufe.

Um nun diesen Uebelstandcn abzuhelfen, gebe es zwei
Wege, nämlich entweder müsse eine Verschmelzung der Schulen
zu Idar und Oberstein zu einem  Institut stattfinden, oder
jede für sich bestehn bleiben, dann aber mit crhöhetem Kosten-
aufwande für bcsfre Lehrkräfte gesorgt werden. Er sei für den
erstem Weg, der freilich nicht auf die Weise zu erreichen sei,
wie es der Ansschußantrag wolle; denn der fei unpractischund
unbillig. Der Ansschußantrag bewillige Zuschüsse nur für
1867 und 1868; was im Jahre 1869 werden solle, wenn eine
Vereinigung der beiden Schulen bis dahm nicht vor sich ge¬
gangen, sage er nicht. Der Antrag 88 wolle eine Pression
ansüben, die aber sehr unzweckmäßig sei. Nehme man an, daß
etwa in einen, halben Jahr die Unterhandlungen über die Ver¬
einigung der beiden Schulen beginnen und in einem weitern
halben Jahre mit einem dieselbe bestimmenden Beschlüsse endi¬
gen würden, so seien dann noch sehr viele Vorfragen zu erle¬
digen, daß man nicht erwarten dürfe, sie seien im Jahre 1868
schon so weit fertig und die Ausführung in dem Maaße be¬
endet, daß zu Anfang des Jahres 1869 werde eine Eröffnung
der Schule stattfindcn können. Bis dahin würden nicht einmal
die Baulichkeiten herzustellen sein, namentlich auch weil der ein¬
zige Baubeamte Birkenfelds so mit Geschäften überladen sei,
daß er nicht im Stande sein werde, die ihm obliegenden Ar¬
beiten in Bezug auf das Schulgebäude rasch zu beendigen.

Unbillig sei aber der Ausschnßantrag 88 deshalb, weil er ei¬
nen Druck ansübe, während ein Schulwesen nur bei völlig freier
Entwicklung zur Blüthe gelangen könne. Uebrigcns sei es nicht
abnorm, daß Idar und Oberstein jeder eine besondere Schule
habe. In der jetzigen Anstalt in Idar belaufe sich die Anzahl
der Schüler incl. der Vorschule auf 69, die der Schule in
Oberstem auf etwa 40. Für den Fall, daß letzterer
Ort eine besondere Bürgerschule erhalte, werde sich die Schüler¬
zahl auf circa 80 erhöhen.

In Erwägung aller dieser Umstände beantrage er:
der Landtag wolle den: Anträge der Staatsregicrung
mit folgendem Zusatze seine Genehmigung ertheilcn:

„sollte innerhalb der Finanzperiode 1867/69 eine
Vereinigung der beiden Städte Oberstein und Idar
zu einer gemeinschaftlichen höher,, Lehranstalt erzielt
werden, so wird Großherzogliche Staatsregierung
ermächtigt, die getrennt bewilligten Summen von
1200 Thlr. und 700 Thlr. jährlich, zusammen 1900
Thlr. für die in Folge der Vereinigung ins Leben

gerufenen gemeinschaftlichen hühern Lehranstalt zu
verwenden."

Abg. Eissel: Der Abg. Scho mann  habe die Sachlage
richtig dargestellt. Der Ausschnßantrag 88 wolle eine Vereini¬
gung der beiden Schulen. Dagegen sei an sich Nichts zu erin¬
nern, allein er glaube doch sich den Gründen anschlieszcn zu
müsse», welche der Abg. Schon,ann  gegen den, den beiden
Städten auferlegtcn Zwang angeführt habe. Er wolle nur
noch auf einen Punkt aufmerksam machen. Zu einer Vereini¬
gung gehörten immer Zwei. Wenn nun z. B. Idar eine Ver¬
einigung wünsche, Oberstem aber nicht, solle man da Idar den
Zuschuß entzieh», bloß weil Oberstem sich weigered Er glaube
endlich auch, daß Idar aus Rechts- und Billigkeitsgründen der
Zuschuß nicht entzogen werden könne, da die Schule nur in
der Erwartung gegründet worden, daß der Stadt ein jähr¬
licher Zuschuß von 1200 Thlr. bleibend zu Theil werde. Eine
Entziehung würde zu den größten ungerechtfertigten Härten
führen.

Abg. Strackerjail II.: Der Ausschuß habe es doch für
zweckmäßiger gehalten, einen Druck auf die beiden Städte aus¬
zuüben. Daß eine Vereinigung sehr zu wünschen, sei nicht
zweifelhaft. Er glaube, wenn man nicht einen gewissen Druck
auf die Städte übe, die Sache über drei Jahre sich noch in
derselben Lage befinde, wie heute.

Abg. Strackerjail III .: Er sei mit der Tendenz des
Ausschusses einverstanden. Er glaube aber auch mit dem Abg.
Scho mann,  daß die Frist zur Vereinigung der beiden Schu¬
len zu kurz bemessen sei. Er habe in Oldenburg die Herstel¬
lung der Cäcilienschulc mit besorgt und wisse daher aus eigener
Erfahrung, wie viele Arbeiten mit derartigen Unternehmungen
verbunden seien. Er werde daher für den Antrag des Abg.
Schon, ann stimmen.

Abg. Schomamn Die Befürchtung, daß man ohne die
vom Ausschuß gewollte Pression über 3 Jahre eben so weit
sei, wie heute, könne er nicht theilcn. Er sei vielmehr überzeugt,
daß die Städte schon demnächst Verhandlungen anknüpfen und
daher der nächste Landtag gewiß in der Lage sein würde, zu
entscheiden, ob eine Vereinigung überall zu Stande komme oder
nicht.

Abg. Selkmann II.: Er glaube, daß ein gewisser Druck
auf die beiden Städte sehr wohl angebracht sei, daß aber der
Antrag 88 in dieser Beziehung zu weit und namentlich weiter
gehe, als man nach der vorhergehenden Begründung erwarten
solle. Er fei mit denAbg.Schomann und Strackerj an III.
darüber einverstanden, daß bis 1869 eine wrtige Einrichtung
einer gemeinschaftlichen Anstalt nicht geschaffen werden könne.
Wohl aber werde bis dahin eine auf diese Einrichtung bezüg¬
liche schlüssige Vereinbarung zu treffen sein und wolle er einen
Vcrbesfernngsantrag diescrhalb einbringeu. Denn daß eine
Vereinigung nothweudig sei, daß zwei einander so nahe Orte,
wie Oberstem und Idar, nicht jeder eine besondere Schule zu
haben brauchten, namentlich aber dazu nicht Unterstützung aus
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Staatsmitteln bekommen dürften , sei ihm nicht zweifelhaft . Er
beantrage daher : im Antrag 87 vor „bewilligen " einznfchalten:

pro 1869 aber beide Summen nur für den Fall be¬
willigen , daß bis zum Jahre 1869 eine Vereinbarung
der beiden Städte Oberstem und Idar in Beziehung
auf die Errichtung einer gemeinsamen Lehranstalt zu
Staude kommt.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg . Brockhaus : Er fei für den Antrag 88 des Aus¬

schusses. Derselbe sei ganz correct und werde dadurch am be¬
stell die Absicht des Landtags erreicht . Und abnorm sei es,
wenil Idar und Oberstein jeder eine besondere höhere Lehran¬
stalt hatten . Ucbe inan aber gar keinen Druck aus dieselben
ans , so werde über 3 Jahre noch nichts mehr in der Sache

geschehen sein , wie heute . Eventuell werde er für den Antrag
des Abg . Selkmann  II . stimmen.

Bei der Abstimmung wird der Antrag 87 angenommen,
der Zusatzantrag des Abg . Selkmann II . abgelehnt , ebenso der
Antrag der Staatsregierung , indeß der Antrag 88 angenommen,
womit der Antrag des Abg . Schomann  wegsällig wird.

Vorsitzender: Der Antrag 89 des Ausschusses sei:
der Landtag wolle an Zuschuß zum Landschulwesen
7380 Thlr . für 1867 , 7560 Thlr . pro 1868 und
7610 Thlr . pro 1869 bewilligen,

der Antrag Nr . 90:
der Landtag wolle an Unterstützung für Seminaristen
jährlich 1000 Thlr pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr . 91:
der Landtag wolle die Ausgabe Z. 58 mit jährlich 100
Thlr . pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr . 92:
der Landtag wolle die Ausgabe Z. 59 mit jährlich 100
Thlr . pro 1867/69 bewilligen,

der Antrag Nr . 93:
der Landtag wolle an Remunerationen für meteorolo¬
gische Beobachtungen jährlich 75 Thlr . pro 1867/69
bewilligeil,

der Antrag Nr . 94:
der Landtag wolle die Ausgabe A. 61 pro 1867 mit
450 Thlr . bewilligen,

der Antrag Nr . 95:
der Landtag wolle zu den Kosten der Vorarbeiten wegen

der Trier -Birkenfelder Eisenbahn pro 1867 1000 Thlr.
bewilligen,

der Antrag Nr . 96:

der Laildtag wolle zu Gchaltsverändcrungen und Zu¬
lagen 150 Thlr . pro 1867 , 400 Thlr pro 1868 und
650 Thlr pro 1869 bewilligen,

der Antrag Nr . 97:

derLandtag wolle an außerordentlichen und unvorhergesehe¬
nen Ausgaben 1962 Thlr . 24 Sgr . p̂ro 1867 , 1970

Thlr . 24 Sgr . pro 1868 und 1980 Thlr . 24 Sgr.
pro 1869 , vorbehältlich kleiner Acuderungcn zum Zweck
der Abrundung , bewilligen.

Der Antrag 96 wird abgelehnt , der Antrag 97 ange¬
nommen.

Vorsitzender: Der Antrag 98 sei:
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären , daß
die Bemerkungen 1, 2 und 3 dem Voranschläge nach-
gcfügt werden.

Bei der Abstimmung werden sodann die Anträge 1— 19,
21 , 26 — 29 , 31 — 42 , 45 — 48 , 52 — 66 , 68 — 71,  81 — 86,
89 — 95 und 98 angenommen.

Vorsitzender: Die nächste Sitzung finde am Freitag,
den 1. März , Morgens 11 Uhr statt und sei die Tagesordnung:

1) Ausschußbericht , bctr . Entwurf eines Gesetzes wegen
Ausübung der Jagd.

2 ) Ausschußbericht über den Entwurf eines Gesetzes , betr.
Verminderung der durch den Eisenbahnbetrieb herbei¬
geführten Feuersgefahr.

3 ) Ausschuszbcricht , betr . § . 21 und 22 des Voranschlags
der Einnahmen des Herzogthums Oldenburg.

4 ) Ausschußbericht , über das Schreiben der Staatsregierung,
betr . den Voranschlag über den Betrieb der Oldenbur-
gischen Eisenbahnen;

5 ) Ausschußbericht über den Voranschlag der Einnahmen
und Ausgaben des Fürstenthums Lübeck.

Womit geschlossen.

Der Berichterstatter:

RoMinann.
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